
#ST# Bundesbeschluss
über besondere Verbrauchssteuern

vomlS. Juni 1993

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 18. Dezember 1991 '>,

beschliesst: . , , , ,

I • • '' ' • :

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:

Art. 36"' Abs. l, Einleitungssatz und Abs. 2
1 Der Bund verwendet die Hälfte des Reinertrages der Mineralölsteuer auf Treib-
stoffen und den ganzen Ertrag eines Mineralölsteuerzuschlages wie folgt für Auf-
gaben im Zusammenhang mit dem Strassenverkehr:

2 Soweit der Ertrag des zweckgebundenen Teils der Mineralölsteuer zur Sicher-
stellung der in Absatz l genannten Aufgaben nicht ausreicht, erhebt der Bund
einen Mineralölsteuerzuschlag.

Art. 41'" Abs. l Bst. b und Abs. 4
1 Der Bund kann ausser den ihm nach Artikel 41bls zustehenden Steuern erheben:
b. besondere Verbrauchssteuern auf Waren nach Absatz 4;
4 Besondere Verbrauchssteuern nach Absatz l Buchstabe b können erhoben wer-
den:
a. auf Erdöl, andern Mineralölen, Erdgas und den bei ihrer Verarbeitung

gewonnenen Produkten sowie auf Treibstoffen aus andern Ausgangsstoffen
(Mineralölsteuer und Mineralölsteuerzuschlag nach Art. 36'");

b. auf Bier. Die Gesamtbelastung des Bieres durch die Biersteuer, die Zollzu-
schläge auf Braurohstoffen und Bier sowie durch die Umsatzsteuer bleibt,
im Verhältnis zum Bierpreis, auf dem Stand vom 31. Dezember 1970;

c. auf Automobilen und ihren Bestandteilen.. Der Gesetzgeber kann die
Steuer auf losen Teilen in die Steuer für Automobile einbeziehen.
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Besondere Verbrauchssteuern. BB

II

Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt geändert:

Art. 16

Aufgehoben

III

Dieser Beschluss untersteht der Abstimmung des Volkes und der Stände.

Nationalrat, 18. Juni 1993 Ständerat, 18. Juni 1993

Der Präsident: Schmidhalter Der Präsident: Piller
Der Protokollführer: Anliker Der Sekretär: Lanz
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